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II. Jahrgang të 4 15. April 1904
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Unentgeltlich für die Mitglieder

"Redaktion : F. Brönnimann, Bern Expedition : H. Keller in Luzetn

Ein Beitrag zur Ausgleichung.
>0^ V Von E ad. Sauber li, Konkordatsgeometer, in Seengen.

Es ist leider eine bekannte Tatsache, daß die Ausgleichungs-
nietbode der kleinsten Quadrate noch vielerorts sehr in Mißkredit
steht. Es wird dies seinen Grund darin haben, weil diese Methode

der Ausgleichung viele umständliche Rechnereien mit sich bringt;
vielleicht hat auch nicht jedermann Gelegenheit gehabt, mit der
Sache näher bekannt zu werden. Auf jeden Fall aber muß dieser

Art der Ausgleichung ein größerer Wert beigemessen werden, als

man sich hin und wieder kann erzählen lassen ; haben wir doch in
unserer aargauischen Gesetzessammlung einen wohlangebrachten

Artikel, wonach ausdrücklich verlangt wird, daß für Punkte,
bestimmt durch Vor- und hauptsächlich durch Rückwärtseinschneiden,
die Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate
durchzuführen sei.

Es wird wohl überall vorkommen, daß bei der Berechnung
von Triangulationen an sogenannten schwachen Stellen Differenzen

zu Tage treten, welche, obwohl immer noch in den Grenzen des

Erlaubten sich bewegend, ein enges Gewissen doch nicht mehr

befriedigen können. Es ist daher von Wichtigkeit, bei der

Festsetzung der letzten Resultate neu bestimmter Punkte alle mögliche
Sorgfalt walten zu lassen.

In der folgenden kurzen Abhandlung soll nun der Versuch

gemacht werden, zu zeigen, wie man die etwas komplizierten
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